WISSENSWERTES ZU  ASYL und MIGRATION

„FLÜCHTLING“ im Sprachgebrauch

Menschen können aus verschiedenen Gründen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen und werden so auf bestimmte Zeit oder auf Dauer zu Flüchtlingen. Oft sind diese Gründe Kriege, Verfolgung durch das Militär oder Behörden ihres eigenen Staates, schlechte wirtschaftliche Verhältnisse in ihren Heimatländern oder Naturkatastrophen, die ihr Land unbewohnbar machen. Weltweit sind 21 Millionen Menschen auf der Flucht.

WIEVIELE FLÜCHTLINGE GIBT ES IN ÖSTERREICH?

In Österreich haben seit 1995 rund 26.000 Menschen Asyl erhalten. Im Vorjahr waren es 4000 Menschen. Über  33.000 Menschen warten derzeit in Österreich auf die Entscheidung, ob sie als Flüchtlinge anerkannt werden und hier leben dürfen oder wieder nach Hause müssen.

ASYL 

Das Wort Asyl stammt aus dem Griechischen. Es bezeichnet einen Zufluchtsort für Verfolgte, Notleidende und Schutzbedürftige. Menschen, die wegen ihrer Rasse, Religion oder Nationalität verfolgt werden, haben ein Recht auf Schutz - also ein Recht auf Asyl.

SCHLEPPER

Um in Europa Asyl beantragen zu können, müssen Flüchtlinge erst einmal bis dorthin kommen. Gar nicht so einfach - denn um hier einreisen zu können, braucht man eigentlich ein Visum. Das zu kriegen ist sehr, sehr schwer und manchmal auch gefährlich. Deswegen versuchen viele auf illegalen Wegen nach Europa einzureisen. Denn die europäischen Länder versuchen, möglichst wenige Fremde ins Land zu lassen. Darum wenden sich die Flüchtlinge an so genannte Schlepper, die ihnen helfen sollen, ins Land zu kommen. Das geschieht oft unter Lebensgefahr. Zusätzlich sind die Fliehenden dabei der Willkür dieser Menschenschmuggler ausgeliefert.

ASYLANTRAG

Jeder Flüchtling, der sich in Österreich befindet, kann einen Asylantrag stellen. Danach muss er warten, bis über seinen Antrag entschieden wird. Jeder Fall wird dabei von den Behörden genau geprüft. Das kann manchmal Jahre dauern. Während dieser Zeit dürfen Asylwerber meistens nicht arbeiten und müssen am Anfang in Heimen leben, die ihnen die Behörden zugewiesen haben. Im heurigen Jahr haben bisher 8.644 Personen einen Asylantrag in Österreich gestellt.

WER BEKOMMT ASYL?

Wer in Österreich Asyl bekommt, entscheiden Beamte und Richter. Bei ihren Entscheidungen müssen sie sich nach den Gesetzen richten. Diese Gesetze schreiben vor, dass ein Asylwerber oder eine Asylwerberin beweisen muss, dass er in seiner Heimat zum Beispiel wegen seiner politischen Ansichten, wegen seiner Hautfarbe oder wegen seiner Religion verfolgt wird.

NEUES ASYLGESETZ 

Um die Zahl der Menschen zu begrenzen, die versuchen, in Österreich Asyl zu bekommen, haben Politiker vor einiger Zeit die Asylgesetze beraten, neu formuliert und dadurch verschärft.

ZUWANDERUNG AUS ANDEREN GRÜNDEN 

Österreich hat eine lange Geschichte der Zuwanderung. Schon ein Blick in die aktuellen Telefonbücher zeigt, dass eine Vielzahl der Namen nicht dem deutschen Sprachraum entstammt. Menschen die nach Österreich zuwandern nennt man Migranten. Sie kommen nach Österreich um hier zu leben und zu arbeiten, sie werden in ihrer Heimat nicht verfolgt. Wer nach Österreich kommen darf, bestimmen Behörden, die sich bei der Entscheidung an die Fremdengesetze halten müssen. Dabei wird auch die Anzahl der Menschen, die nach Österreich kommen dürfen, in den meisten Fällen begrenzt. 

AUSWEISUNG / ABSCHIEBUNG

Fremde, die aufgrund der Entscheidung der Behörden oder Richter nicht in Österreich bleiben dürfen, werden ausgewiesen und "abgeschoben". Dabei kann es sich auch um Fremde handeln, deren Antrag auf Asyl abgelehnt wurde. Ihnen wird verboten, sich weiterhin in Österreich aufzuhalten. Bei einer "Abschiebung" werden die betroffenen Menschen von der Polizei in ihr Heimatland gebracht. 

Österreicher oder Österreicherinnen dürfen nicht in ein anderes Land abgeschoben werden. 

SCHUBHAFT 

Oft werden Menschen bereits vor der Abschiebung von der Polizei in Haft genommen. Die Behörden wollen so verhindern, dass Menschen, denen eine Abschiebung droht, vor der Polizei fliehen.

BLEIBERECHT

Weil die Entscheidung, ob ein Fremder in Österreich bleiben darf, oft viele Jahre dauert, ist es für die Menschen danach besonders schwer, Österreich wieder zu verlassen. Vor allem Kinder, die den größten Teil ihres bisherigen Lebens in Österreich verbracht haben, können sich oft gar nicht mehr an ihr Heimatland erinnern und sprechen besser deutsch als die Sprache ihrer Eltern. Deshalb wird nun von den Politikern diskutiert, ob Menschen, die in Österreich Arbeit, Familie und Freunde haben, kein Verbrechen begangen haben und schon lange hier sind, erlaubt werden soll, in Österreich zu bleiben, auch wenn sie zum Beispiel kein Asyl bekommen haben.

AUFENTHALTSERLAUBNIS

Die Aufenthaltserlaubnis ist ein Dokument, das einem Fremden erlaubt, für eine bestimmte Zeit legal in Österreich zu leben. Sie kann in unterschiedlichen Fällen erteilt werden. Zum Beispiel, wenn jemand auf die Entscheidung der Behörden wartet, ob er Asyl bekommt, oder wenn ein Familienmitglied, das noch im ursprünglichen Herkunftsland gelebt hat, auch in Österreich leben will.

STAATSBÜRGERSCHAFT

Die Aufenthaltserlaubnis wiederum ist Voraussetzung, um jemals österreichischer Staatsbürger werden zu können. Der Weg dahin ist allerdings weit. Man muss bereits zehn Jahre in Österreich gelebt haben und sich durch Arbeit mit genügend Geld zum Leben versorgen können. Außerdem darf man kein Verbrechen begangen haben. Dass man Deutsch spricht und die Demokratie in Österreich anerkennt, wird auch vorausgesetzt.

INTEGRATION 

Übersetzt aus dem Lateinischen heißt dieses Wort "Wiederherstellung eines Ganzen". Im deutschen Sprachgebrauch kann es auch als "Eingliederung" verstanden werden. Wenn zum Beispiel ein neuer Schüler oder eine Schülerin in eine Klasse kommt und sich mit der Hilfe seiner Mitschüler gut in die Klassengemeinschaft einfügt, dann wird er integriert. Fremde, die in Österreich bleiben möchten, und vielleicht bei uns Asyl erhalten haben, werden ebenfalls in die Österreichische Gesellschaft eingliedert. Auch das nennt man Integration.

MENSCHENRECHTE

Die Menschenrechte sind wichtige Rechte, die immer und für alle Menschen auf der Welt gelten. Sie wurden 1948 von Vertretern der UNO beschlossen. Zu ihnen gehört auch das Recht, in einem anderen Land Asyl zu beantragen, wenn man verfolgt wird. Andere Menschenrechte sind zum Beispiel das Recht, seine Meinung zu sagen, oder das Recht, seine eigene Religion auszuüben. 
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